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Änderungen 

Aktualisierung, Stand 07/2017 

Ab dem 05.07.2017 ist eine Sekundierung auch aufgrund eines Arbeitsvertra-
ges der Zivilperson mit der international tätigen Organisation möglich. 

- FW 1

Für Sekundierungszeiten aufgrund eines Arbeitsvertrages ist ein Bemessungs-
entgelt nach den Regeln des SGB III zu ermitteln, mindestens jedoch in Höhe 
des fiktiven Entgelts nach § 152. 

- FW 2 Abs. 4
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Gesetzestext 

Sekundierungsgesetz (SekG) - Auszug 

§ 1 SekG - Geltungsbereich 

Das Gesetz regelt die Absicherung von sekundierten zivilen Personen, die im 
Interesse der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen von internationalen 
Einsätzen zur zivilen Krisenprävention bei internationalen, supranationalen o-
der ausländischen staatlichen Einrichtungen tätig werden, soweit diese Perso-
nen nicht durch Dritte, insbesondere durch die aufnehmende Einrichtung, bei 
der sie tätig werden, sozial abgesichert sind. 

§ 2 SekG – Voraussetzungen der Sekundierung 

(1) Die Bundesrepublik Deutschland kann eine Person, die im Interesse der 
Bundesrepublik Deutschland im Rahmen eines internationalen Einsatzes zur 
zivilen Krisenprävention nach Absatz 2 bei einer internationalen, supranationa-
len oder ausländischen staatlichen Einrichtung (aufnehmende Einrichtung) tätig 
wird, unterstützen (Sekundierung). Satz 1 gilt nicht, wenn die Tätigkeit im Rah-
men eines dem deutschen Recht unterliegenden Arbeitsverhältnisses mit priva-
ten Trägern oder öffentlichen Arbeitgebern oder eines öffentlichrechtlichen 
Dienstverhältnisses ausgeübt wird. Die Sekundierung erfolgt auf der Grundlage 
eines zwischen der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch ein Bundes-
ministerium, und der sekundierten Person abzuschließenden Vertrags (Sekun-
dierungsvertrag). Sollte sich die Bundesrepublik Deutschland in dem Sekundie-
rungsvertrag zu Leistungen verpflichten, die nicht nach diesem Gesetz vorge-
sehen sind, insbesondere zur Zahlung einer Aufwandsentschädigung, hat sie 
bei deren Bemessung die gesetzlich vorgesehenen Leistungen, Aufgabe und 
Einsatzort sowie das Risiko und die Gesamtumstände des Einsatzes angemes-
sen zu berücksichtigen.  

(2) Internationale Einsätze zur zivilen Krisenprävention im Sinne dieses Geset-
zes sind zivile oder zivil-militärische Einsätze zum Zwecke der Krisenvorsorge, 
der Krisenbewältigung oder der Krisennachsorge außerhalb der Bundesrepub-
lik Deutschland, die im Auftrag oder im Interesse internationaler, supranationa-
ler oder ausländischer staatlicher Einrichtungen durchgeführt werden. 

§ 3 SekG – Inhalt des Sekundierungsvertrages 

(1) Durch den Sekundierungsvertrag wird die Bundesrepublik Deutschland ver-
pflichtet, der sekundierten Person für die Zeit der Sekundierung 

- einen Zuschuss zur Altersvorsorge nach Maßgabe des § 4 zu gewähren, 
- die Kosten der Absicherung gegen Risiken der Krankheit und Pflegebe-

dürftigkeit nach Maßgabe des § 5 zu erstatten, 
- die Kosten einer Haftpflichtversicherung nach Maßgabe des § 6 zu erstat-

ten und Reisekosten nach Maßgabe des § 7 zu erstatten. 
Darüber hinaus kann im Sekundierungsvertrag die Gewährung zusätzlicher 
Leistungen vereinbart werden. 

(2) Die Verpflichtung wird mit der Aufnahme der Tätigkeit der sekundierten Per-
son bei der aufnehmenden Einrichtung fällig, spätestens jedoch mit Beginn des 
Tages der Anreise der sekundierten Person an den Einsatzort. Die Verpflich-
tung endet nach Beendigung der Tätigkeit bei der aufnehmenden Einrichtung 
mit Ablauf des Tages der Rückkehr der sekundierten Person in die Bundesre-
publik Deutschland. Kehrt die sekundierte Person aus Gründen, die sie selbst 
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zu vertreten hat, nicht nach Beendigung der Tätigkeit bei der aufnehmenden 
Einrichtung, sondern zu einem späteren Zeitpunkt in die Bundesrepublik 
Deutschland zurück, so endet die Verpflichtung mit Ablauf des letzten Tages 
der Tätigkeit bei der aufnehmenden Einrichtung. 

(3) Der Sekundierungsvertrag soll als solcher bezeichnet sein. Er soll die Be-
zeichnung der aufnehmenden Einrichtung und die Aufgabe der sekundierten 
Person angeben sowie Beginn und Dauer der Sekundierung regeln. 

§ 9 SekG– Entgeltersatzleistungen bei Arbeitslosigkeit 

(1) Für einen Anspruch auf Leistungen nach dem Dritten Buch Sozialgesetz-
buch stehen Zeiten einer Sekundierung den Zeiten eines Versicherungspflicht-
verhältnisses nach dem Recht der Arbeitsförderung gleich. 

(2) Bei der Feststellung des für die Bemessung der Leistung maßgebenden Ar-
beitsentgelts ist für die Zeit eines nach Absatz 1 zu berücksichtigenden Sekun-
dierungsverhältnisses das Arbeitsentgelt nach § 152 des Dritten Buches Sozi-
algesetzbuch zugrunde zu legen. 

§ 10 SekG – Mehraufwendungen der Bundesagentur für Arbeit 

Mehraufwendungen, die der Bundesagentur für Arbeit durch die Regelung des 
§ 9 Absatz 1 entstehen, erstattet das Bundesministerium, das den Sekundie-
rungsvertrag schließt. Verwaltungskosten werden nicht erstattet. 

 

Auszug aus dem Sekundierungsgesetz in der Fassung vom 27.06.2017 in 
Kraft seit 05.07.2017 

§ 1 Persönlicher Anwendungsbereich, Subsidiarität 

Dieses Gesetz gilt für Personen, die im Rahmen von internationalen Einsätzen 
zur zivilen Krisenprävention bei internationalen, supranationalen oder ausländi-
schen staatlichen Einrichtungen tätig werden. Deren soziale Absicherung be-
stimmt sich nach diesem Gesetz, soweit keine anderweitige Absicherung, ins-
besondere keine solche durch die aufnehmende Einrichtung, besteht. 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Gesetzes bedeutet 

1. „Sekundierung“ die soziale Absicherung einer Person, die im Rahmen eines 
internationalen Einsatzes zur zivilen Krisenprävention bei einer aufnehmenden 
Einrichtung tätig wird, durch einen Vertrag nach diesem Gesetz im Hinblick auf 
Altersvorsorge, Risiken der Krankheit und Pflegebedürftigkeit, Haftungs- und 
Unfallrisiken und für den Fall der Arbeitslosigkeit; 

2. „internationaler Einsatz zur zivilen Krisenprävention“ der zivile oder zivil-mili-
tärische Einsatz zum Zweck der Krisenvorsorge, der Krisenbewältigung oder 
der Krisennachsorge außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der im Auf-
trag oder im Interesse internationaler, supranationaler oder ausländischer staat-
licher Einrichtungen durchgeführt wird; 

3. „aufnehmende Einrichtung“ die internationale, supranationale oder ausländi-
sche staatliche Einrichtung, bei der eine Person im Rahmen eines internationa-
len Einsatzes zur zivilen Krisenprävention tätig wird; 

4. „sekundierende Einrichtung“ die Einrichtung, die Verträge zur Sekundierung 
schließt; 
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5. „sekundierte Person“ die Person, die gemäß § 3 Absatz 1 Nummer 1 oder 2 
einen Vertrag zur Sekundierung mit der sekundierenden Einrichtung geschlos-
sen hat und ihre Tätigkeit im Rahmen eines internationalen Einsatzes zur zivilen 
Krisenprävention aufgenommen hat; 

6. „Zeitraum der Sekundierung“ den Zeitraum der Vertragslaufzeit des Arbeits- 
oder Sekundierungsvertrags. 

§ 3 Verträge zur Sekundierung 

(1) Die Sekundierung kann auf Grund 

1. eines Arbeitsvertrags oder 

2. eines Vertrags besonderer Art zur Unterstützung und sozialen Absicherung 
der sekundierten Person (Sekundierungsvertrag) 

zwischen einer sekundierenden Einrichtung und einer Person erfolgen. Die Ent-
scheidung, ob ein Vertrag nach Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 geschlossen 
wird, trifft die sekundierende Einrichtung. 

(2) Ein Arbeitsvertrag zur Sekundierung soll als Arbeitsvertrag, ein Sekundie-
rungsvertrag als Sekundierungsvertrag bezeichnet werden. 

(3) Arbeitsverträge und Sekundierungsverträge sollen auch die Bezeichnung 
der jeweiligen aufnehmenden Einrichtung und die Aufgaben der jeweiligen se-
kundierten Person angeben sowie Beginn und Dauer der Sekundierung regeln. 

(4) Ein Arbeitsvertrag oder Sekundierungsvertrag wird nicht abgeschlossen, 
wenn die Tätigkeit im Rahmen eines anderen, dem deutschen Recht unterlie-
genden Arbeitsverhältnisses mit privaten Trägern oder öffentlichen Arbeitge-
bern oder eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses ausgeübt wird. 

(5) Auf Sekundierungen ist das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz nicht anzu-
wenden. 

(6) Erfolgt die Sekundierung auf Grund eines Arbeitsvertrags, sind die für den 
Zeitraum der Sekundierung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Bun-
des jeweils geltenden Tarifverträge und sonstigen Bestimmungen anzuwenden; 
hinsichtlich des Entgeltes gelten die tarifvertraglichen Sonderregelungen für Be-
schäftigte, die zu Auslandsdienststellen des Bundes entsandt sind, entspre-
chend. 

(7) Soweit es für die Durchführung der Aufgaben der sekundierenden Einrich-
tung oder der aufnehmenden Einrichtung erforderlich ist, kann eine sekundierte 
Person oberhalb der höchsten tarifvertraglichen Entgeltgruppe entlohnt werden. 
Für eine solche Entlohnung ist die Zustimmung des Bundesministeriums, das 
die Erlaubnis nach § 4 Absatz 1 Nummer 2 erteilt, erforderlich; die Zustimmung 
bedarf der Einwilligung des Bundesministeriums des Innern, die im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium der Finanzen erteilt wird. 

(8) Für die sonstige Gewährung von über- oder außertariflichen Leistungen gilt 
Absatz 7 entsprechend. Tritt als sekundierende Einrichtung die Bundesrepublik 
Deutschland, vertreten durch ein Bundesministerium, auf, so hat das vertre-
tende Bundesministerium Absatz 7 entsprechend anzuwenden. 

§ 4 Sekundierende Einrichtungen 

(1) Als sekundierende Einrichtung können auftreten: 

1. die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch ein Bundesministerium; 
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2. ein Dritter mit Erlaubnis eines Bundesministeriums. 

(2) Die Erteilung der Erlaubnis nach Absatz 1 Nummer 2 bedarf des Einverneh-
mens des Auswärtigen Amts. Für den Fall, dass ein Dritter nach Absatz 1 Num-
mer 2 als sekundierende Einrichtung auftritt, trifft die Entscheidung, in welchen 
Einsätzen Personen eine Sekundierung erhalten sollen, das Bundesministe-
rium, welches dem Dritten die Erlaubnis erteilt hat. Der Dritte wird selbst Ver-
tragspartner der sekundierten Person und ist nicht Vertreter der Bundesrepublik 
Deutschland oder eines Bundesministeriums. 

… 

§ 11 Entgeltersatzleistungen der Arbeitsförderung 

(1) Für einen Anspruch auf Leistungen nach dem Dritten Buch Sozialgesetz-
buch steht der Zeitraum einer Sekundierung der Zeit eines Versicherungs-
pflichtverhältnisses nach dem Recht der Arbeitsförderung gleich. 

(2) Bei der Feststellung des für die Bemessung des Arbeitslosengeldes maß-
gebenden Arbeitsentgelts ist für den Zeitraum der Sekundierung auf Grund 

1. eines Arbeitsvertrags das darin vereinbarte Grundgehalt, höchstens bis zu 
einem Arbeitsentgelt in Höhe der Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen 
Rentenversicherung, mindestens jedoch das fiktive Arbeitsentgelt nach § 152 
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch, zugrunde zu legen, 

2. eines Sekundierungsvertrags das fiktive Arbeitsentgelt nach § 152 des Drit-
ten Buches Sozialgesetzbuch zugrunde zu legen. 

(3) Mehraufwendungen, die der Bundesagentur für Arbeit durch die Regelung 
entstehen, erstattet die sekundierende Einrichtung. Verwaltungskosten werden 
nicht erstattet. Schließt ein Dritter nach § 4 den Vertrag, so hat er Rückstellun-
gen für mögliche Erstattungen zu bilden. 

§ 12 Übergangsvorschrift 

Auf Sekundierungsverträge, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes begrün-
det wurden, ist das Sekundierungsgesetz vom 17. Juli 2009 (BGBl. I S. 1974), 
das zuletzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (BGBl. I S. 
2854) geändert worden ist, in der bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes gelten-
den Fassung weiter anzuwenden. 
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Fachliche Weisungen 

1. Allgemeines 

Das SekG dient der sozialen Absicherung von Zivilpersonal, das international 
im Falle einer Krisenprävention bei einer Organisation tätig wird und für die das 
deutsche Arbeits- und Sozialrecht nicht gilt. 

Das zuständige Bundesministerium schließt mit diesen Personen einen Sekun-
dierungsvertrag. 

Ab dem 05.07.2017 ist eine Sekundierung auch aufgrund eines Arbeitsvertra-
ges der Zivilperson mit der international tätigen Organisation möglich. 

 

2. Leistungen an ehemalige sekundierte Personen 

(1) Für die Erfüllung der Anwartschaftszeit werden Zeiten der Sekundierung wie 
Versicherungspflichtzeiten nach dem SGB III behandelt. 

(2) Die Dauer der Sekundierung hat der Arbeitslose mit Sekundierungs- oder 
Arbeitsvertrag oder mit sonstigen geeigneten Unterlagen nachzuweisen. 

(3) Bei der Gewährung von Arbeitslosengeld an ehemalige sekundierte Perso-
nen gelten die Regelungen des SGB III mit folgenden Besonderheiten: 

- Die Pflicht zur frühzeitigen Arbeitsuchendmeldung besteht nicht 
- Sperrzeiten wegen Arbeitsaufgabe nach vorzeitiger Beendigung der Se-

kundierung treten nicht ein 
(4) Für die Tage, die in den Bemessungszeitraum fallen, wird bei einem Sekun-
dierungsvertrag ausschließlich das der Qualifikationsgruppe entsprechende fik-
tive Entgelt berücksichtigt.  

Für Sekundierungszeiten aufgrund eines Arbeitsvertrages ist ein Bemessungs-
entgelt nach den Regeln des SGB III anhand des Grundgehalts zu ermitteln, 
mindestens jedoch in Höhe des fiktiven Entgelts nach § 152. 

 

3. Verfahren 

(1) Sekundierungszeiten sind in ElBa-AW mit dem Zeitnachweis „SONST-V“ zu 
erfassen; im Feld „Bemerkungen“ ist der Hinweis auf das „Sekundierungsge-
setz“ aufzunehmen.  

(2) In Fällen, in denen der Anspruch auf Arbeitslosengeld ganz oder überwie-
gend auf Sekundierungszeiten beruht, sind das Arbeitslosengeld und die darauf 
entfallenden Sozialversicherungsbeiträge von dem sekundierenden Ministe-
rium zu erstatten. Bewilligungen aufgrund des SekG sind der Zentrale unter 
Nennung der Kundennummer zu melden (E-Mail:_BA-Zentrale-GR21). Der Er-
stattungsanspruch wird von der Zentrale geltend gemacht. 

(3) Folgende BK-Vorlagen stehen zur Verfügung: 

Name der Vorlage Vorlagen-Nr. 

Fiktive Bemessung Arbeitslosengeld in 
Sonderfällen 

3s152-1 
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